
Seite 1 
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__________________________________________________________________________________ 
 

Liebe Oberlangeneggerinnen  
Liebe Oberlangenegger 
 
 

Wir laden Sie ein zur 
 

Versammlung der Einwohnergemeinde Oberlangenegg 
 

Datum: Samstag, 1. Dezember 2018 

Zeit: 13.15 Uhr 

Ort: Schulhaus Brucheren, Schwarzenegg 
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Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen folgende Geschäfte zur Behandlung: 
 
Traktanden: 
 
1. Budget 2019 

a) Kenntnisnahme Finanzplan 2018 – 2023 
b) Beratung und Genehmigung Budget 2019, Festsetzung der Ge-

meindesteueranlage sowie der Liegenschaftssteueranlage 
 

2. Sanierung Gemeindestrassen 
a) Kreditbewilligung Belagssanierung Abschnitt Kreuzweg 
b) Kreditbewilligung Belagserneuerung Abschnitt Süderenlinden 
 

3. Schulhaus Brucheren 
Ersatz Fenster 1. Stock Südseite und Treppenhaus Westseite 

 

4. Wahlen: 
a) Gemeindepräsident 

Aeschlimann Ulrich, Weier 5b, ist wiederwählbar 

b) Gemeinderat 
 Wenger Hans Peter, Schwandboden 139, ist wiederwählbar 

Gerber Franz, Süderenlinden 131, kommt in den Austritt 

c) Baukommission 
 Gerber Fritz, Mösli 114c, ist wiederwählbar 

Rüfenacht Marcel, Kreuzweg 109, kommt in den Austritt 

d) Forstkommission 
 Müller Bernhard, Süderenlinden 121, ist wiederwählbar 

Oesch Franz, Stalden 14b, kommt in den Austritt 
 

5. Orientierungen aus dem Gemeinderat 
 

6. Verschiedenes 
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Aktenauflage 
Vom 01. November 2018 an liegen auf der Gemeindeverwaltung 
Oberlangenegg während 30 Tagen öffentlich auf: 
 

- Detailliertes Budget 2019 
 
Rechtsmittel 
Gegen Versammlungsbeschlüsse kann innert 30 Tagen (in Wahlsachen in-
nert 10 Tagen) beim Regierungsstatthalteramt Thun Beschwerde erhoben 
werden. Festgestellte Verfahrensmängel müssen während der Gemeinde-
versammlung gerügt werden (Rügepflicht). 
 
Stimmrecht 
Alle stimmberechtigten Gemeindebürger und Gemeindebürgerinnen sind 
zu dieser Versammlung freundlich eingeladen. Stimmberechtigt ist, wer 
das 18. Altersjahr zurückgelegt hat, in kantonalen Angelegenheiten 
stimmberechtigt ist und seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde 
angemeldet ist. 
 
 
Mit dieser Gemeindepost möchten wir Sie auf die Gemeinde-
versammlung vorbereiten. 
 
 
Der Gemeinderat 
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Budget 2019 
 

Rahmenbedingungen und Ergebnis Budget 2019 

Das Budget 2019 zeigt – wie schon in den vorangehenden Jahren – kein 
erfreuliches Bild. Sowohl der allgemeine Haushalt als auch die gebührenfi-
nanzierten Bereiche «Wasser» und «Abwasser» schliessen in der Prognose 
negativ ab. Steuer- oder Gebührenerhöhungen sind keine vorgesehen. 
 

Das Budget 2019 schliesst gesamthaft mit einem Aufwandüberschuss von 
Fr. 178‘500.-- ab. Da aus den gebührenfinanzierten Bereichen ein Auf-
wandüberschuss von Fr. 23‘500.-- resultiert, ergibt sich im Steuerhaushalt 
ein Aufwandüberschuss von Fr. 155‘000.--. Der Bilanzüberschuss (Eigenka-
pital) reduziert sich um die kumulierten Aufwandüberschüsse von 2018 und 
2019 auf 1,25 Mio. Franken, bleibt aber mit gut 34 Steuerzehntel komforta-
bel.  
 

Das Budget 2019 rechnet mit folgenden Ansätzen: 
 

durch die Gemeindeversammlung festzulegen: 

• Steueranlage: 1.95 Einheiten  (unverändert) 
• Liegenschaftssteuer: 1.3 ‰ des amtlichen Wertes  (unverändert) 
 

durch den Gemeinderat festgelegt: 

• Feuerwehrsteuer: 20 % der einfachen Steuer, min. Fr. 50.--, 
 max. Fr. 450.-- 
 

Wassergebühren:  Tarife gültig ab 2016: 

• Grundgebühr:  Fr. 100.-- je Wohnung/Gewerbe 
• Verbrauchsgebühr:  Fr.     1.00 je m3 Frischwasser 
• Löschgebühr: in der Grundgebühr inbegriffen resp. 27 % der  
   Grundgebühr für Liegenschaften, die nicht an  
  der Wasserversorgung angeschlossen sind. 
 

Abwassergebühren:  Tarife gültig seit 2015: 

• Grundgebühr: Fr. 90.--  je Wohnung / Gewerbe 
• Benützungsgebühr: Fr.   1.80  je m3 Frischwasser 
 

Abfallbeseitigung: Tarife gültig seit 2010: 

• Grundgebühr: Fr.    65.-- für 1 Person 
  Fr.  130.-- für 2 Personen 
  Fr.  195.-- für 3 Personen und mehr 
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Übersicht Gesamtergebnis Gemeinde 
 
Ergebnis Allgemeiner Haushalt (Steuerhaushalt) 
(nach der 3-stufigen Erfolgsrechnung) 
 

 Betrieblicher Aufwand 
30 Personalaufwand CHF 416‘450 
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand CHF 427‘950 
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen CHF 155‘200 
36 Transferaufwand CHF 1‘013‘700 
39 Interne Verrechnungen CHF 58‘200 
 Total betrieblicher Aufwand CHF 2‘071‘500 
 

 Betrieblicher Ertrag 
40 Fiskalertrag CHF 811‘700 
41 Regalien und Konzessionen CHF 24‘000 
42 Entgelte CHF 161‘600 
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz. CHF 14‘600 
46 Transferertrag CHF 685‘700 
49 Interne Verrechnungen CHF 58‘300 
 Total betrieblicher Ertrag CHF 1‘755‘900 
 

 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit CHF - 315‘600 
 

34 Finanzaufwand CHF 84‘800 
44 Finanzertrag CHF 272‘600 
 Ergebnis aus Finanzierung CHF 187‘800 
 

 Operatives Ergebnis CHF - 127‘800 
 

38 Ausserordentlicher Aufwand CHF 57‘200 
48 Ausserordentlicher Ertrag CHF 30‘000 
 Ausserordentliches Ergebnis CHF - 27‘200 
 
 

Jahresergebnis Erfolgsrechnung CHF - 155‘000 
(ohne Berücksichtigung Ergebnis Spezialfinanzierungen) 
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Ergebnis Spezialfinanzierungen 
 
Ergebnis Wasserversorgung 

 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung CHF - 18‘200 
 

Aufgrund der Aktualisierung der Werterhaltungskosten haben sich die 
Wiederbeschaffungswerte seit 2016 von jährlich CHF 33‘800.-- auf 
CHF 56‘900.-- erhöht. Ausserdem nimmt der Zukauf von Wasser aus dem 
Eriz stetig zu. Mittelfristig ist eine Gebührenerhöhung wohl unumgänglich. 
 
Ergebnis Abwasserentsorgung 

 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung CHF - 6‘100 
 

Im betrieblichen Unterhalt sind keine bemerkenswerten Kosten vorgese-
hen. Der Betriebsbeitrag an die ARA Thunersee wird mit Fr. 22‘000.--
budgetiert. Eine Entnahme aus dem Werterhalt ist mit Fr. 12‘000.--
vorgesehen. 
 
Ergebnis Abfallentsorgung 

 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung CHF 800 
 

Dank dem seit April 2016 gültigen neuen Berechnungsmodus zur Vertei-
lung der Einnahmen aus dem AVAG-Sackgebührenmodell kann in der 
Abfallrechnung ein Einnahmeüberschuss budgetiert werden. Die Ab-
schreibungen aus dem Neubau der Abfallsammelstelle Schwand betra-
gen Fr. 4‘700.--. Die Mehrkosten im Bereich der Grüngutentsorgung entste-
hen durch die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Unterlangenegg. Die 
Kosten werden im Verhältnis der Einwohner auf die Gemeinden Ober- und 
Unterlangenegg aufgeteilt. 
 
Zusammenfassung: 
 

Die vier Teilergebnisse 

• Jahresergebnis Erfolgsrechnung CHF - 155‘000 

• Gesamtergebnis Wasserversorgung CHF - 18‘200 

• Gesamtergebnis Abwasserentsorgung CHF -6‘100 

• Gesamtergebnis Abfallentsorgung CHF 800 

führen unter HRM2 schliesslich zum 

 Gesamtergebnis der 
 Erfolgsrechnung Gemeinde CHF - 178‘500 
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Investitionen 
 

Die nachfolgend aufgeführten Investitionsprojekte sind im Investitionspro-
gramm 2019 enthalten. Sie bilden eine Absichtserklärung und müssen vom 
zuständigen finanzkompetenten Organ erst beschlossen werden (sofern 
nicht bereits erfolgt). 
 
 

 
 
Finanzplan 2018 – 2023 
 

Der Finanzplan 2018 – 2023 rechnet mit leicht besseren Prognosewerten als 
noch im Vorjahr.  Über die Ergebnisse wird an der Gemeindeversammlung 
informiert. 
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Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 
 
0  Allgemeine Verwaltung Budget 2019 CHF 223‘100 
 Budget 2018 CHF 249‘000 
 Abnahme Nettoaufwand CHF 25‘900 
 

Für die Weiterbildung der Gemeindeverwalterin wurde ein Betrag von  
Fr. 5‘800. -- budgetiert. Beim Unterhalt der Verwaltungsliegenschaften sind 
geringere Kosten vorgesehen (Schindeldach des Spychers wurde im Jahr 
2018 ersetzt). 
 
1  Öffentliche Ordnung und Budget 2019 CHF 9‘200 
    Sicherheit, Verteidigung Budget 2018 CHF 22‘400 
 Abnahme Nettoaufwand CHF 44‘300 
 

Aufgrund der Jahresrechnung 2017 und den Prognosezahlen 2018 wurden 
höhere Feuerwehrersatzabgaben budgetiert. Seit dem 01. Januar 2017 
wird die Betriebsrechnung der Feuerwehr Schwarzenegg regio über die 
Gemeinderechnung Oberlangenegg abgewickelt. Die Betriebskosten 
werden nach einem speziellen Verteiler auf die Vertragsgemeinden ver-
teilt. 
 
2  Bildung Budget 2019 CHF 496‘800 
 Budget 2018 CHF 498‘900 
 Abnahme Nettoaufwand CHF 2‘100 
 

Ab dem Schuljahr 2018/2019 wird eine Basisstufenklasse am Schulstandort 
Brucheren geführt. Lediglich der Betrag für den Lastenausgleich Lehrer-
gehaltskosten wird in der Sachgruppe 2111 Basisstufe geführt. Die restli-
chen Beträge wurden in der Sachgruppe 2120 Primarstufe (Basis- und Mit-
telstufe) budgetiert. Die Beträge für Lehrmittel und Schulmaterial wurden 
den Kinderzahlen angepasst. Es ist ausserdem eine neue Schulsoftware im 
Betrag von CHF 8‘000.00 eingeplant. 
 
3  Kultur, Sport und Freizeit,  Budget 2019 CHF 12‘000 
    Kirche Budget 2018 CHF 12‘400 
 Abnahme Nettoaufwand CHF 400 
 

Für die Unterhaltsarbeiten am Wanderwegnetz sind Nettokosten von 
Fr. 4‘400 budgetiert. 
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4  Gesundheit Budget 2019 CHF 2‘700 
 Budget 2018 CHF 2‘800 
 Abnahme Nettoaufwand CHF 100 
 

Hier wird der Aufwand für den Schul- und Schulzahnarzt budgetiert. 
 
5  Soziale Sicherheit Budget 2019 CHF 380‘700 
 Budget 2018 CHF 382‘500 
 Abnahme Nettoaufwand CHF 1‘800 
 
Der Aufwand für den Lastenausgleich «Sozialhilfe» wird mit Fr. 526.-- pro 
Kopf budgetiert (Vorjahr Fr. 527.--/Einwohner), ausmachend Fr. 247‘000.--. 
 
6  Verkehr und Budget 2019 CHF 146‘200 
    Nachrichtenübermittlung Budget 2018 CHF 148‘100 
 Abnahme Nettoaufwand CHF 1‘900 
 
Für den Unterhalt des Gemeindestrassennetzes sind Nettokosten in der 
Höhe von knapp Fr. 100‘000. -- budgetiert. Der Kostenanteil an den öffent-
lichen Verkehr nimmt um Fr. 600. -- ab und wird auf Fr. 40‘600.-- geschätzt. 
 
7  Umwelt und  Budget 2019 CHF 56‘700 
    Raumordnung Budget 2018 CHF 46‘900 
 Zunahme Nettoaufwand CHF 9‘800 
 
Für den Gewässerunterhalt sind Fr. 10‘500.-- budgetiert. Die Kosten für den 
Wasserbezug bei der Gemeinde Eriz wurden um Fr. 2‘000. -- höher einge-
setzt als im letzten Jahr. Für die Ortsplanrevision zur Ausscheidung der Ge-
wässerräume und Umsetzung der neuen Messweisen im Baureglement 
sind Kosten von Fr. 10‘000. – budgetiert.  
 
8  Volkswirtschaft Budget 2019 CHF - 31‘900 
 Budget 2018 CHF - 23‘200 
 Zunahme Nettoertrag CHF 8‘700 
 
Der Bereich Forstwirtschaft rechnet mit einem Gewinn von Fr. 14‘700.--. Im 
Bereich Walderschliessung (Fahrzeug- und Maschinenentschädigung) 
konnte der Budgetbetrag um Fr. 5‘000. -- reduziert werden. 
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9  Finanzen und Steuern Budget 2019 CHF - 1‘295‘500 
 Budget 2018 CHF - 1‘345‘300 
 Abnahme Nettoertrag CHF 49‘800 
 
Bei den Einkommenssteuern natürlicher Personen wird mit einem Zuwachs 
von Fr. 50‘000.-- gerechnet, total Fr. 650‘000.--. Die Zuschüsse aus dem kan-
tonalen Finanzausgleich gehen auf Fr. 367‘100.-- zurück. Es wird davon 
ausgegangen, dass für die Finanzierung der neuen Investitionen im nächs-
ten Jahr nur wenig neues Fremdkapital beschafft werden muss. Für lang-
fristige Verbindlichkeiten sind Zinsen im Umfang von Fr. 8‘000.-- budgetiert. 
 
 
Antrag des Gemeinderates 
 
a) Genehmigung der unveränderten Steueranlage von 1.95 Einheiten für 

die Gemeindesteuern 
 
b) Genehmigung der unveränderten Steueranlage von 1.30 Promille für 

die Liegenschaftssteuern 
 
c) Genehmigung Budget 2019 bestehend aus: 
 

  Aufwand  Ertrag 
 

 Gesamthaushalt CHF 2‘493‘400.00 2‘314‘900.00 
 Aufwandüberschuss CHF  178‘500.00 

 
 Allgemeiner Haushalt CHF 2‘213‘500.00 2‘058‘500.00 
 Aufwandüberschuss CHF  155‘000.00 

 
 SF Wasserversorgung CHF 132‘200.00 114‘000.00 
 Aufwandüberschuss CHF  18‘200.00 

 
 SF Abwasserentsorgung CHF 84‘100.00 78‘000.00 
 Aufwandüberschuss CHF  6‘100.00 

 
 SF Abfall CHF 63‘600.00 64‘400.00 
 Ertragsüberschuss CHF 800.00 
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Sanierung Gemeindestrassen 
 

Kreditbewilligung Belagssanierung und Belagserneuerung 
 
a) Kreditbewilligung Belagssanierung Abschnitt Kreuzweg 
 
Projektbeschreibung 
Der Strassenabschnitt längs der Kunsteisbahn bis und mit den beiden Ein-
mündungen in die Kantonsstrasse ist in einem schlechten Zustand. Der Be-
lag weist Risse auf und ist an einigen Stellen sogar aufgebrochen. Der 
Gemeinderat erachtet es deshalb als nötig und wichtig, den Belag zu sa-
nieren. Die zu sanierende Strassenlänge beträgt 212 m. 
 
Kostenvoranschlag 
Gestützt auf den Kostenvoranschlag (+ 10 %) ist für die Sanierung des Ab-
schnitts Kreuzweg mit folgenden Kosten zu rechnen: 

• Baukosten Strassensanierung 
(Fundation ergänzen und Stabilisierung,  

neue Tragschicht und neuer Deckbelag) Fr. 56‘000.-- 
• Reserveposition für Unvorhergesehenes Fr. 10‘000.-- 

Mutmassliche Bruttokosten Fr. 66‘000.-- 
 
Mit Subventionen kann bei diesem Projekt nicht gerechnet werden. 
 
Lageplan  
�  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antrag des Gemeinderates 

Der Gemeinderat beantragt der Versammlung: 

Bewilligung eines Verpflichtungskredites in der Höhe von Fr. 66‘000.-- für 

die Belagssanierung Abschnitt Kreuzweg (Länge Eisbahn bis und mit Ein-

mündungen in die Kantonsstrasse). 
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b) Kreditbewilligung Belagserneuerung Abschnitt Süderenlinden 
 
Im Investitionsprogramm für das Jahr 2019 ist zudem ein Teilstück der Süde-
renlindenstrasse (Hofzufahrt Fankhauser / Müller) enthalten. Auch dieser 
Abschnitt muss aus Sicht des Gemeinderates saniert werden. Vorgesehen 
ist eine Belagserneuerung, da die Strasse Spurrinnen und Längsrisse auf-
weist. Der ausgemagerte Belag ist ausserdem an einigen Orten aufgebro-
chen. 
 
Kostenvoranschlag 
Gestützt auf den Kostenvoranschlag (+ 10 %) ist für die Sanierung der Hof-
zufahrt Süderenlinden mit folgenden Kosten zu rechnen: 

• Baukosten Strassensanierung 
(Fundation ergänzen und Stabilisierung,  

neue Tragschicht und neuer Deckbelag) Fr. 87‘000.-- 
• Reserveposition für Unvorhergesehenes Fr. 10‘000.-- 

Mutmassliche Bruttokosten Fr. 97‘000.-- 
 
Der erwähnte Abschnitt wurde mit einem Vertreter des Amtes für Landwirt-
schaft und Natur des Kantons Bern besichtigt und besprochen. Subventi-
onsbeiträge können in Aussicht gestellt werden. Die Belagserneuerung 
wird im Rahmen einer periodischen Wiederinstandstellung erfolgen. 

 
Lageplan 
�  
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Antrag des Gemeinderates 

Der Gemeinderat beantragt der Versammlung: 

Bewilligung eines Verpflichtungskredites in der Höhe von Fr. 97‘000.-- für 

die Belagserneuerung der Hofzufahrt Fankhauser / Müller auf der Süderen-

lindenstrasse. 
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Schulhaus Brucheren 
 
Kreditbewilligung Ersatz Fenster 1. Stock Südseite und Treppen-
haus Westseite 
 

Ausgangslage 
Auf Schuljahresbeginn 2018/19 wurde im Schulhaus Brucheren eine Basis-
stufenklasse eröffnet. Dies forderte eine Anpassung der Räumlichkeiten. Im 
Rahmen der Vorsondierung für die Raumgestaltung im Gebäudeinnern 
wurde festgestellt, dass die Gebäudehülle im Obergeschoss in einem 
schlechten Zustand ist. Parallel zu den Umbauarbeiten wurde deshalb im 
Innern auch gerade eine energetische Sanierung der Fassaden vorge-
nommen, indem die Wände gegen Innen isoliert und neue Fenster einge-
baut wurden. Mittlerweile konnten die Arbeiten erfolgreich abgeschlossen 
werden. 
 

Projektbeschreibung 
Der Kindergarten (ehemals Wohnung Süd) wurde energietechnisch nicht 
auf den neusten Stand gebracht. Auch am Treppenhaus auf der Westsei-
te des Gebäudes wurde keine bauliche Änderung vorgenommen. Das 
Bauprojekt sieht deshalb vor, die Fenster auf der Südseite, sowie im Trep-
penhaus auf der Westseite zu ersetzen. Zudem sollen bei dieser Gelegen-
heit zusätzlich die sicherheitstechnischen Massnahmen betreffend den 
Fensteröffnungen im ganzen Schulhaus Brucheren überprüft und umge-
setzt werden. 
 
Kostenschätzung 
Die Kosten für den Ersatz der Fenster im 1. Stock auf der Südseite, sowie im 
Treppenhaus auf der Westseite mitsamt der Umsetzung der sicherheits-
technischen Massnahmen im Bereich der Fensteröffnungen werden auf 
rund Fr. 50‘000.-- geschätzt.  
 
Investitionsfolgekosten 
Die Kosten werden gestützt auf den Anhang 2 von Art. 83 Abs. 2 der kan-
tonalen Gemeindeverordnung über eine Zeitdauer von 25 Jahren abge-
schrieben. Die jährlichen Abschreibungskosten betragen demnach  
Fr. 2‘000.-- pro Jahr. Die Investition kann aus eigenen Mitteln finanziert 
werden, es muss dafür kein Fremdkapital beschafft werden.  
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Antrag des Gemeinderates 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung:  

Bewilligung eines Verpflichtungskredites in der Höhe von Fr. 50‘000.-- für 
den Ersatz der Fenster im 1. Stock auf der Südseite, sowie im Treppenhaus 
auf der Westseite, mitsamt der Umsetzung der Sicherheitsmassnahmen im 
Bereich Fensteröffnungen im ganzen Schulhaus Brucheren. 
 
 
 

 
 



Traktandum 4 

 

Seite 16 

Wahlen 
 
 
a) Gemeindepräsident 

Aeschlimann Ulrich, Weier 5b, ist seit vier Jahren Gemeindepräsident 
von Oberlangenegg.   
 

Ulrich Aeschlimann ist für eine weitere Amtsdauer wiederwählbar. 
 
 

b) Gemeinderat 

Wenger Hans Peter, Schwandboden 139, gehört seit vier Jahren dem 
Gemeinderat an.  
 

Hans Peter Wenger ist für eine weitere Amtsdauer wiederwählbar. 
 
Gerber Franz, Süderenlinden 131, amtete acht Jahre alt Gemeinderat. 
Aufgrund der Amtszeitbeschränkung wird er sein Amt per Ende Jahr 
niederlegen. Während seiner Tätigkeit als Gemeinderat stand er dem 
Ressort Landwirtschaft und öffentliche Sicherheit vor. In dieser Zeit hat 
Franz Gerber unter anderem verschiedene Unterhaltsmassnahmen an 
den öffentlichen Gewässern, sowie an den Wanderwegen in die Wege 
geleitet.  
 

Für den abtretenden Gemeinderat Franz Gerber ist an der Gemeinde-
versammlung ein neues Mitglied zu wählen.   
 

 
 

c) Baukommission 

Gerber Fritz, Mösli 114c, gehört seit vier Jahren der Baukommission an. 
 

Fritz Gerber ist für eine weitere Amtsdauer wiederwählbar. 
 

 
Rüfenacht Marcel, Kreuzweg 109, war während acht Jahren in der Bau-
kommission tätig. Die Amtszeit für Mitglieder der Baukommission ist ge-
mäss Organisationsreglement auf zwei Amtsdauern à je vier Jahren be-
schränkt.  
 

Für das abtretende Baukommissionsmitglied Marcel Rüfenacht ist an 
der Gemeindeversammlung ein neues Mitglied zu wählen. 
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d) Forstkommission 

Müller Bernhard, Süderenlinden 121, gehört seit acht Jahren der Forst-
kommission an. Seit dem 01.01.2017 ist er zudem Präsident. Die Amts-
zeitbeschränkung bei der Forstkommission beträgt 12 Jahre, während 
die Jahre als Präsident neu zu laufen beginnen. 
 

Bernhard Müller ist für eine weitere Amtsdauer wiederwählbar. 
 

 
Oesch Franz, Stalden 14b, hat drei Amtsdauern in der Forstkommission 
geleistet. Aufgrund der Amtszeitbeschränkung legt er sein Amt per En-
de Jahr nieder.  
 

Für das abtretende Forstkommissionsmitglied Franz Oesch ist an der 
Gemeindeversammlung ein neues Mitglied zu wählen. 

 
 
 
Die stimmberechtigte Bevölkerung wird gebeten, an der Gemeindever-
sammlung vom 1. Dezember 2018 geeignete Kandidaten und Kandidatin-
nen zur Neubesetzung der frei werdenden Gemeinderats-, Baukommissi-
ons- und Forstkommissionssitze vorzuschlagen.  
 
Es ist anzustreben, dass die vorgeschlagenen Kandidaten und Kandidatin-
nen vorgängig ihr Einverständnis geben. 
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Orientierungen aus dem Gemeinderat 
 
Diese folgen direkt an der Gemeindeversammlung. 
 
 
 
Verschiedenes 
 

 

Anregungen & Fragen der anwesenden Versammlungsteilnehmer/innen. 
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Spesenentschädigungen 2018 

Wir bitten sämtliche Kommissionspräsidenten und –mitglieder, sowie alle 
Gemeindefunktionäre, die Präsenzlisten, sowie die Spesenabrechnungen 
für das Jahr 2018 bis zum 
 

� 10. Dezember 2018 
 

mit Einzahlungsschein bei der Gemeindeverwaltung einzureichen. 
Abrechnungsformulare können bei der Gemeindeverwaltung bezogen 
werden. Später eingereichte Spesenabrechnungen werden erst im neuen 
Jahr ausbezahlt. 
 
 
Protokoll Gemeindeversammlung 

Die Protokolle der letzten Gemeindeversammlungen können im Internet 
(www.oberlangenegg.ch) unter der Rubrik „Verwaltung � Gemeinde-

versammlung“ heruntergeladen oder bei der Gemeindeverwaltung 
Oberlangenegg eingesehen werden. 
 
 
Generalabonnemente – GA (Tageskarten SBB, Flexicard) 

Die Gemeinde Oberlangenegg bietet auch im kommenden Jahr wiede-
rum zwei Generalabonnemente (Tageskarten SBB) an. Reservationen 
können direkt über die Internetseite www.oberlangenegg.ch oder telefo-
nisch unter 033 453 16 49 abgewickelt werden. 

Die Tageskarte kostet Fr. 45.--. Bei der Gemeindeverwaltung Oberlan-
genegg verfügbare, noch nicht reservierte SBB-Tageskarten können am 
Geltungstag zum reduzierten Preis von Fr. 30.-- bezogen werden. Es ist kei-
ne Reservation möglich, Bezug nur am Schalter der Gemeindeverwaltung 
Oberlangenegg. 
 
 
Jungbürgerfeier Jahrgang 2000 

Folgende junge Oberlangeneggerinnen und Oberlangenegger konnten 
in diesem Jahr ihren 18. Geburtstag feiern und haben damit die Volljährig-
keit erreicht: 

�  Ettlin Johanna-Katharina, Fischbach    �  Wyss Janik, Bachmatt   

�  Kupferschmied Carmen, Brucheren    �  Blaser Michelle, Kreuzweg   



Informationen des Gemeinderates 

 

Seite 20 

�  Haldimann Fabian, Aettenbühl    �  Küenzi Davina, Weier   

�  Stettler Tim, Kreuzweg   

Wir wünschen den jungen Frauen und Männern alles Gute für die Zukunft. 
 
 

Gratulationen „hohe Geburtstage“ (80 und älter) 

Das Datenschutzreglement der Einwohnergemeinde Oberlangenegg vom 
9. Dezember 2006 sieht vor, dass die Gemeindeverwaltung 
Einwohnerkontrolldaten ihrer Einwohner/innen zwecks Gratulationen an 
ortsansässige Vereine und Institutionen bekannt geben darf. 

An dieser Stelle weisen wir darauf hin, dass jedermann von der Gemeinde 
verlangen kann, dass sie seine Daten für Listenauskünfte sperrt. Möchte 
jemand von der Gemeinde oder von einem wohltätigen Verein zum Ge-
burtstag nicht persönlich kontaktiert und auch nicht in einer Zeitung (Zulg-
post oder Thuner Tagblatt) namentlich erwähnt werden, bitten wir um 
rechtzeitige Mitteilung an die Gemeindeverwaltung Oberlangenegg. 
 
 

Steuererklärungen 2018 

Anfang Jahr 2019 flattert bereits wieder die Steuererklärung für das Jahr 
2018 ins Haus. Füllen Sie die Steuererklärung mit TaxMe-Online aus – ohne 
Softwareinstallation. Übrigens können auch juristische Personen (inkl. Ver-
eine) ihre Steuererklärung mit TaxMe-Online ausfüllen.  

Mit Ihrem persönlichen Identifikationscode auf dem Brief zur Steuererklä-
rung melden Sie sich an auf www.taxme.ch. Die Stammdaten und alle 
wiederkehrenden Angaben des Vorjahres sind bereits vorerfasst. TaxMe-
Online führt Sie schrittweise durch die Erfassung Ihrer Steuerdaten. Sie kön-
nen das Erfassen beliebig oft unterbrechen und später wieder aufneh-
men, ohne Datenverlust. 
 
 
Erhöhung der Hundetaxe per 01. Januar 2019 

Seit dem 01.01.2013 beträgt die Hundetaxe für den ersten Hund Fr. 35.-- 
und für jeden weiteren Hund Fr. 55.--. Die Einnahmen aus den Hundetaxen 
betragen jährlich rund Fr. 1‘500.--. Die Wartung der Robidog-Anlage 
schlägt mit rund Fr. 4‘000.-- zu buche. Um diese Differenz besser abzude-
cken beschloss der Gemeinderat – in Anwendung von Art. 1 des Hunde-
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taxenreglements, die Hundetaxe per 01. Januar 2019 von Fr. 35.-- auf  
Fr. 50.-- für den ersten Hund zu erhöhen. 

Der Gemeinderat bittet um Kenntnisnahme. 

 
 
Notfallset für Hundehalterinnen und -halter 

Auf der Gemeindeverwaltung können ab sofort Bestellkarten für ein Gratis-
Notfallset bezogen werden. Das Notfallset enthält einen Notfallausweis, 
sowie Notfallkleber. Der Notfallkleber informiert die Feuerwehr im Brandfall 
darüber, welche und wie viele Tiere sich im Haushalt befinden und auf die 
Rettung warten. Der Notfallkleber muss an der Haustüre befestigt werden. 
Er ist problemlos und ohne Rückstände wieder ablösbar.  

 
 
Zweckänderung unselbständige Stiftung „Gemeindefonds Legat 
Wenger-Regli“ 

Im Jahr 1986 wurde der Gemeinde Oberlangenegg mittels Testament ei-
ner Oberlangenegger Bürgerin ein Betrag von Fr. 10‘000.-- zugunsten be-
dürftiger Schülerinnen und Schüler für Ausbildungen und Stipendien ver-
macht. Das Rechungsprüfungsorgan, wie auch der Gemeinderat stellen 
fest, dass seit Jahren keine Fondsmittel für bedürftige Schüler und Schüle-
rinnen in Ausbildung ausgerichtet worden sind. Aus diesem Grund wurde 
dem Amt für Gemeinden und Raumordnung eine Lockerung der Zweck-
bestimmung beantragt. Die neuen Bestimmungen lauten folgendermas-
sen: 

Der Fonds bezweckt; 

a) die Ausrichtung von Ausbildungsbeiträgen an Jugendliche und junge 
Erwachsene in ungünstigen wirtschaftlichen Verhältnissen, die sich aus- 
oder weiterbilden lassen wollen. 

b) die Ausrichtung von Elternbeiträgen für die Finanzierung freiwilliger 
Schulangebote. 

Beiträge werden nur an Personen ausgerichtet, die ihren zivilrechtlichen 
Wohnsitz in der Gemeinde Oberlangenegg haben. 

 

Personen, welche  einen Betrag aus dem Legat Wenger-Regli beziehen 
wollen, wenden sich bitte an die Gemeindeverwaltung Oberlangenegg. 
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Abstimmungstermine bis zur nächsten Gemeindeversammlung: 

 

Sonntag, 25. November 2018 

Sonntag, 10. Februar 2019 

Sonntag, 19. Mai 2019 

 
Das Wahl- und Abstimmungsbüro befindet sich im Gemeindehaus und ist 
am Sonntag jeweils von 10.00 - 11.30 Uhr geöffnet. 
 
Die briefliche Stimmabgabe kann von einem beliebigen Ort der Schweiz 
der Post übergeben werden. Das Material kann auch bis am Wahl- oder 
Abstimmungssonntag 10.00 Uhr in den bezeichneten Briefkasten bei der 
Gemeindeverwaltung Oberlangenegg eingeworfen werden. Die Weisun-
gen auf den Zustellcouverts sind zu beachten. 
 
Allen Stimmberechtigten werden die Stimmkarten, Stimmzettel, Botschaft 
und Wahlzettel zugestellt. Bei Nichterhalt oder Verlust kann rechtzeitig ein 
Doppel bei der Gemeindeverwaltung verlangt werden. 
 
Jedes Jahr wird der Wahl- und Abstimmungsausschuss neu durch den 
Gemeinderat ernannt. Die Gemeindeverwaltung wird die ausgewählten 
Personen rechtzeitig über die Ernennung ins Amt und den zugeteilten 
Wahl- oder Abstimmungssonntag informieren. 
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Bauwesen 

Bauen ist baubewilligungspflichtig, das heisst Voraussetzung des Bauens ist eine Baubewilligung. Nur die 
wenigsten Bauten und Anlagen können bewilligungsfrei erstellt werden. Im Bewilligungsdekret Art. 6 sind alle 
bewilligungsfreien Bauvorhaben aufgelistet. 

Die Ausübung der Baupolizei und Überwachung des Bauwesens ist Sache der Gemeinde. In Art. 46 Baugesetz 
sind die Aufgaben der Gemeindebaupolizei im Falle von Missachtung der geltenden Gesetze und Vorschriften 
umschrieben, und in Art. 50 Baugesetz sind die vorgesehenen Strafen für die Verantwortlichen festgelegt. 

Im Zweifelsfall lohnt sich ein Anruf auf der Gemeindeverwaltung (Tel. 033 453 16 49) um abzuklären, ob ein 
Bauvorhaben bewilligungsfrei ausgeführt werden kann. 
 
Nachfolgend eine Liste der kürzlich bewilligten Bauvorhaben (1. Januar – 31. Oktober 2018): 
 
Name Vorname Standort Bauvorhaben Bauobjekt 

3H44 AG  Wolfrichte - Kreuzweg 
Neubau Fusswegerschlies-
sung 

Fussweg 

Christen Hans + Marlen Steg 39 
Heizungsersatz Bauernhaus 
und Anschluss Stöckli 39a 
mittels Fernleitung 

Bauernhaus und 
Stöckli 

3H44 AG  Kreuzweg Überdachung Kunsteisbahn Kunsteisbahn 

Mühlemann Thomas Kehr 3 
Neubau Jauchegrube mit 
Laufhof 

Landwirtschaftliche 
Baute 

Schützen Schwar-
zenegg 

 Wolfrichte 
Einbau Kugelfänge und Ein-
zäunung Kugelfangbereich 

Schiessanlage 

Vuille Pascal + Corinne Weier 4k 
Dachlukarne und Einbau 
Sanitärräume 

Wohnhaus 
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Alterskommission Rechtes Zulgtal 
 
Ausbildungsangebot 2018/2019 
 
Die Alterskommission bietet im kommenden Jahr eine etwas andere Art von An-
lässen an. Bei Fragen melden Sie sich bei Frau Hertig Marlis,  
079 460 79 38 
 
 

Erzählcafé im Schibistei 

An folgenden Daten findet im Wohn- und Pflegeheim Schibistei ab 15.00 Uhr das 
Erzählcafé statt: 
 

Di., 13. November  2018, Frau Tanner 
Leseglück, Steffisburg  
 
Di., 12. März 2019, Silvia Tschanz   Di., 11. Juni 2019 
mit eigenen Gedichten und Geschichten Di., 10. September 2019 
        Di., 12. November 2019 
Di., 09. April 2019, Hans Sommer   
Pflegender im Schibistei 
 
Di., 14. Mai 2019, Oesch Jakob   
Erzählt aus seinem Leben 
 
Weitere spannende Gäste haben wir bereits angefragt!!! 

 
Vortrag: Demenz geht uns alle an 
Interessante Infos über die Krankheit Demenz. 

27. März 2019 um 14.00 Uhr 
im Kirchgemeindehaus Schwarzenegg anschliessend kleines Zvieri 
Es lädt Sie herzlich ein Pro Senectute 
     Frauenverein Schwarzenegg 
     Alterskommission re. Zulgtal 
 
Vortrag: Besser schlafen 
31. Oktober 2019 um 14.00 Uhr 
im Kirchgemeindehaus Buchholterberg anschliessend kleines Zvieri 
Es lädt Sie herzlich ein Pro Senectute 
     Frauenverein Buchholterberg 
     Alterskommission re. Zulgtal 
 
Vortrag zum Thema Wohnformen 
Im Herbst findet ein Grossanlass statt mit verschiedenen Vereinen aus Steffisburg. 
Einladung folgt sobald wir mehr wissen. 
Mitwirkend ist auch Alterskommission re. Zulgtal 
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Ratgeber für Seniorinnen und Senioren 

Alters-Beratungsstelle 

 

Gemeinsam ist man weniger 
allein. 
 
Sie finden Anlaufstellen für Seni-
oren und deren Angehörige.  

Gerne hilft Ihnen weiter: 
� AHV Zweigstelle Rechtes 

Zulgtal 033 453 80 50 

 
 

Betreuung und Pflege zu Hause 

 

Wenn Sie den Alltag im eigenen 
Heim nicht mehr alleine bewäl-
tigen können oder wollen: 
Es stehen Ihnen private und öf-
fentliche Spitexdienste zur Ver-
fügung. 

Gerne hilft Ihnen weiter: 
� SPITEX Zulg 033 439 97 97 

� Schweizerisches Rotes Kreuz 

BO 0844 144 144 

� Die Alterskommission 

079 460 79 38 

Bildung und Kultur 

 

Zu verschiedensten Interessen-
gebieten finden  
Kurse und Veranstaltungen 
statt. 

Gerne hilft Ihnen weiter: 
� Pro Senectute BO  

033 226 70 70 (vormittags) 

� Die Alterskommission 

079 460 79 38 

Einkauf und Lieferservice 

 

Wenn Sie nicht mehr selber Ein-
kaufen können. 
 
Holen Sie sich Hilfe, 
lassen Sie sich die Ware ins Haus 
liefern. 

Gerne hilft Ihnen weiter: 
� Die Alterskommission 

079 699 50 46 

Fahrdienste  

 

Transportmöglichkeiten und  
öffentliche Verkehrsmittel  

Gerne hilft Ihnen weiter: 
� Rotkreuz-Fahrdienst 

033 225 00 80 

� Sempach Thomas 

079 626 42 41, Dienstag Ru-

hetag 
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Finanzen 

 

Wenn’s in Geldangelegenhei-
ten schwierig wird … 
 
Wer sich Hilfe holt, schont die 
Nerven und behält den Über-
blick. 

Gerne hilft Ihnen weiter: 
� AHV Zweigstelle Rechtes 

Zulgtal 033 453 80 50 

� Pro Senectute BO 

033 226 60 60 

Gesundheit und Prävention 

 

Gesundheit ist ein kostbares 
Gut. Vorausdenken und Prä-
vention gewähren auch im 
Alter Wohlbefinden und Le-
bensqualität. 
Senior/Innenenturnen(pro 
Senectute) 

Gerne hilft Ihnen weiter: 
Turnleiterinnen: 
Schwarzenegg:    033 345 75 07 
Buchholterberg:   079 930 42 25 
Eriz:                         079 848 31 20 

Garderobe 

 

Was soll ich anziehen? 
Beratung am Kleiderschrank! 
Kombinieren mit neu und alt. 
Kleidereinkaufsbegleitung 

Gerne hilft Ihnen weiter: 
� Lydia Aeschlimann  

� 033 453 14 67 

� www.farbstilmehr.ch 
 

Lebenshilfe 

 

Ängste und Krisen können aus 
eigener Kraft oft nicht bewäl-
tigt werden. 
Holen Sie Rat bei jemandem, 
der Sie ernst nimmt und Ihnen 
nichts aufdrängt. 

Gerne hilft Ihnen weiter: 
� AHV Zweigstelle Rechtes 

Zulgtal 033 453 80 50 

� Die Alterskommission 

078 611 77 87 

 Pflegebedarf und Alltagshilfen 

 

Selbst im gehobenen Alter sind  
die guten Jahre noch lange 
nicht vorbei! 
Es gibt zahlreiche Produkte, die 
Ihnen den Alltag erleichtern. 

Gerne hilft Ihnen weiter: 
� RS-Hilfsmittel Bernstr.292 

Heimberg   033 438 33 33 

� Hilfsmittelshop 

Fridheimstrasse 15 3600 Thun 

Gerne nehmen wir Ihre Anliegen und Vorschläge entgegen! 

Bitte Ihre Anliegen an: Die Alterskommission, Tel. 033 437 93 66 oder per Post an Mir-
jam Rehab, Schwandweid 43, 3618 Süderen 
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Auflösung Frauengruppe Schwarzenegg 
Die erfolglose Suche nach Nachfolgerinnen für den Vorstand, sowie die 
zunehmende Überalterung der Mitglieder zwingt die Frauengruppe 
Schwarzenegg zur Auflösung per 31. Dezember 2018. Die Seniorinnen 
und Senioren, welche jeweils durch die Frauengruppe Schwarzenegg zu 
diversen Anlässen eingeladen wurden, werden ab dem 01. Januar 2019 
neu durch den Frauenverein Oberlangenegg angeschrieben. 
 
Die Frauengruppe wurde im Jahr 1970 gegründet. Für ihre Tätigkeiten 
und das Engagement zum Wohle der Seniorinnen und Senioren während 
den letzten 48 Jahren danken wir allen Beteiligten ganz herzlich. Die Ar-
beit zugunsten der Öffentlichkeit wurde immer sehr geschätzt. 
 
 
Fusspflegedienst 
Aufgrund Auflösung der Frauengruppe Schwarzenegg findet nächstes 
Jahr keine Fusspflege mehr statt.  
 
 
 
 
 
 
 
Dokumentarfilm Johannes Itten 
Das Schweizer Fernsehen (SRF) hat einen Dokumentarfilm über den 
Kunstmaler Johannes Itten produziert. Dieser wird wie folgt ausgestrahlt:  
 
Sonntag, 02. Dezember 2018, Sternstunde Kunst, 11.55 Uhr und 23.25 Uhr, 
SRF 1 
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Der Gemeinderat Oberlangenegg  

und das Verwaltungspersonal  

wünschen allen Einwohnerinnen  

und Einwohnern eine  

schöne und besinnliche Adventszeit. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 


